
Die seit Jahren, insbesondere auch ent-
gegen der damals formulierten Absichts-
erklärungen nach der 2007 vorgenom-
menen Novellierung, steigenden Einwei-
sungs- und Erledigungszahlen der Unter-
bringung in der Entziehungsanstalt (§ 64
StGB) beschäftigen forensische Praxis
und Wissenschaft (z. B. [1, 2]) und empi-
rische Kriminologie (z. B. [3, 4]). Der Aus-
bau der Kapazitäten bindet finanzielle
Mittel, die „Abbrecher“ stellen eine rele-
vante kriminologische Risikopopulation
dar [4, 5], die Zunahme von „Langstraf-
lern“ geht sowohl mit verstärkten bauli-
chen Sicherheitsmaßnahmen als auch
mit geringerer Lockerungsbereitschaft
durch MRV-Verantwortliche und Justiz
einher, was wiederum im Sinne der Ge-
waltspirale die Zahl der Erledigungsan-
träge steigen lässt und die therapeuti-
schen Kompetenzen der Teams eher re-
duziert als stärkt. Dennoch kommt der
auch in forensischen Kreisen immer wie-
der formulierte Ruf nach einer Abschaf-
fung des § 64 StGB unseres Erachtens zu
früh. Wir meinen, dass die immerhin für
fast die Hälfte der in den Entziehungsan-
stalten Behandelten offensichtlich ge-
sundheitlich wie kriminalprognostisch
sinnvolle Maßnahme entsprechend der
formulierten Vorgaben präziser indiziert
und katamnestisch besser erforscht wer-
den sollte.
Sowohl aus dem Maßregelvollzug (z. B.
[6]) als auch aus der Justiz (BGH 5 StR
37/14 vom 10.04.2014 in NStZ 6/2014:
315f) werden Stimmen laut, die Höchst-
dauern der Behandlungen zu verlängern,
obgleich auf der anderen Seite nichtfo-
rensische stationäre Rehabilitationsbe-
handlungen Suchtkranker, an denen sich
die Gesetzgebung orientierte, mittler-
weile in der Regel unter 12 Monaten
Dauer liegen. Klinische Erfahrung und
versorgungsepidemiologische Ergebnis-
se zeigen aber eindeutig, dass die im
weiteren Text geschilderten klaren For-
derungen des Gesetzgebers im Rahmen
der Novellierung 2007 sowohl von Gut-

achtern als auch von erkennenden Ge-
richten bis hin zur obergerichtlichen
Rechtsprechung ignoriert werden.
Dies betrifft schon den in den juristi-
schen Kommentaren mehr als in den fo-
rensischen Texten ausführlich diskutier-
ten kausalen Zusammenhang zwischen
dem sicher zu bejahenden Hang, „alko-
holische Getränke oder andere berau-
schende Mittel im Übermaß zu sich zu
nehmen“, was deutlich über einen Miss-
brauch hinausgehen muss und eine Fä-
higkeit zur Kontrolle des Konsums aus-
schließt, und der daraus resultierenden
Gefahr, infolge des Hanges erhebliche
rechtswidrige Taten zu begehen. Eindeu-
tig wird im Gesetzestext die Priorität der
Abhängigkeitsproblematik gegenüber
anderen Motivationen oder allfälligen
kriminellen Neigungen formuliert. Bei
Menschen mit starken dissozialen Ten-
denzen bis hin zur entsprechenden Per-
sönlichkeitsstörung dienen Suchtmittel
häufig dazu, intendierte Grenzüber-
schreitungen zu erleichtern. Nicht der
Hang ist bei dieser Personengruppe für
die Gefährlichkeit entscheidend, son-
dern die vorbestehende anders zu be-
gründende motivationale oder psychi-
atrische Problematik.
Zumindest in der baden-württembergi-
schen Praxis werden diese gerade auch
von unserer Forschungsgruppe formu-
lierten Hinweise in den letzten Jahren
doch stärker wahrgenommen, was sich
in einem deutlichen Rückgang der Ein-
weisungen in die Entziehungsanstalt bei
Sexualdelikten zeigt. Insbesondere Alko-
hol spielt bei vielen Sexualdelikten eine
Rolle (siehe die entsprechende Rate in
der Polizeilichen Kriminalstatistik PKS),
aber nicht im Sinne eines die Grenzüber-
schreitung determinierenden Hanges,
sondern als Katalysator, um die entspre-
chende Gewaltbereitschaft zu erhöhen.
Ohne dies mit Zahlen belegen zu kön-
nen, scheinen nach wie vor trotz ent-
sprechender Hinweise zu viele Menschen
mit Beschaffungskriminalität im höheren

Ausmaß in die Entziehungsanstalt einge-
wiesen zu werden, obgleich häufig weni-
ger der Hang oder gar eine Abhängigkeit
vom Suchtstoff, sondern der Wunsch
nach materiellen Vorteilen die Delikte
wesentlich motiviert. Wir fanden in gut-
achterlichen Verfahren negative Haar-
analysen bei Drogendealern, die auch
die Gerichte davon überzeugten, dass
nicht der Hang zu schädlichem Konsum
die Gefährlichkeit bestimmt, sondern
das Verharren in einer kriminellen Le-
bensweise.
Juristisch wie forensisch breiter disku-
tiert werden seit Langem die im §64
StGB geforderten prognostischen Aussa-
gen– es muss eine „hinreichend konkre-
te Aussicht“ bestehen, „die Person durch
die Behandlung in einer Entziehungsan-
stalt zu heilen oder eine erhebliche Zeit
vor dem Rückfall in den Hang zu bewah-
ren und von der Begehung erheblicher
rechtswidriger Taten abzuhalten, die auf
ihren Hang zurückgehen“. Dass mit die-
ser Forderung entsprechende Behand-
lungsprogramme mit einer Orientierung
auf Leben und Arbeit in Freiheit verbun-
den sind, hat der Bundesgesetzgeber
2007 aufgegriffen und mit dem in der
Praxis überwiegend umgesetzten zeitli-
chen Vorrang der Strafe vor der Maßre-
gel umgesetzt. Die mit diesen Vorgaben
verbundenen potenziellen, an Prozent-
und nicht an Absolutwerten orientierten
Strafzeitverringerungen führten dann
aber in den letzten Jahren zu zahlreiche-
ren Einweisungen von Patienten mit län-
geren Strafen, damit gravierenderen
Delikten, was in den Kommentierungen
der Gesetzesnovellierung eigentlich aus-
geschlossen worden war: Als Beispiele
für Fälle, in denen trotz Vorliegens der
Voraussetzungen des Hanges von der
Unterbringung abzusehen ist, sind im
Gesetzgebungsverfahren angeführt wor-
den: Sprachunkundigkeit, Erwartung
baldiger Ausweisung, Zusammentreffen
des Hangs mit kriminogenen Persönlich-
keitsstörungen, durch die Erprobungen
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unter Lockerungsbedingungen ausge-
schlossen sind…“ [7]. Würden diese Vor-
gaben korrekt umgesetzt, wäre die
Klientel der von der §64-Behandlung zu
wenig Profitierenden und damit „Abbre-
cher“ um eine kriminologisch höchst
problematische Gruppe reduziert, was
sich gerade in den Auswertungen der fo-
rensischen Basisdokumentation in Ba-
den-Württemberg deutlich zeigt.
Rechtliche Änderungen könnten in einer
auf 6 Monate befristeten probatorischen
Behandlung nach der Hauptverhandlung
gesehen werden, wobei dies unseres Er-
achtens nur greifen würde, wenn die
oben genannten Punkte deutlich stärker
als bisher gutachterlich wie juristisch be-
rücksichtigt würden. Weniger komplex
und möglicherweise im Sinne der Gleich-
behandlung ohnehin geboten, wäre die
Änderung der Anrechnung der Haft- und
Therapiezeiten: In der Summe sollten sie
nicht wie aktuell bereits auf Halbstrafe
berechnet werden, sondern auf zwei
Drittel. Dies würde die rechnerische
Attraktivität des §64 StGB auf „Lang-
strafler“ reduzieren und die faktische er-
hebliche Ungerechtigkeit beseitigen,
dass sich Patienten mit 2 Jahren Haftstra-
fe zum Teil genau solange im Freiheits-
entzug befinden wie solche mit 5 Jahren
Haft.
Therapie komplexer Persönlichkeitspro-
bleme und -störungen existiert nicht nur
in der Entziehungsanstalt, sondern auch
in Haft sowie im psychiatrischen Kran-
kenhaus! Mit Therapie darf keine von vo-
herein in Aussicht gestellte Verkürzung
der Vollzugszeit verbunden werden,

sonst schafft man eine kriminologische
Risiko-Klientel. Für mehr als 50% der
nach §64 StGB Untergebrachten ist diese
Behandlung sinnvoll und Suchtmittel-
wie Deliktrückfälle deutlich reduzierend.
Der § 64 StGB ist aus unserer Sicht dahin-
gehend zu ändern, dass er stärker proba-
torische Elemente in den Vollzug einbaut
und zeitliche Vorteile gegenüber der
Haft ausgeschlossen werden.
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